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Fragen etwas in Vergessenheit, jedoch ist das Ständige Komitee dafür
besorgt, daß sie beim eidgenössischen Departement des Innern wieder in

Fluß gebracht wird. Ein bezügliches Memorial wird voraussichtlich nicht
beantwortet werden. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, daß man sich

einer eidgenössischen Hilfskassc für Bnndesangcstcllte anschließen kann.

Die Frage ist auch durch den in letzter Zeit vorgekommenen starken

Wechsel im Bestände der Bundesbehörden verzögert worden. Man hoffe,
die Frage durch eine Konferenz in Bern rasch ihrem Ziele entgegenführen

zu können. Die Diskussion zu dieser Frage wird nicht benützt.

11. Landesausstellung 1914 in Bern. Präsident Muret
macht die Mitteilung, daß eine Mitwirkung an der Landesausstellung 1914
in Aussicht genommen sei, waS einen Kostenaufwand von etwa Fr. 200
verursachen werde. Es würden da die Zeitschriften und übrige Literatur
in geeigneter Weise aufgestellt. Auch unter den Vereinen werde die Gesell-

schaft mit den nötigen statistischen Angaben und mit graphischen Tabellen

figurieren. Er beantragt, es möchte für die daraus entstehenden Kosten
dem Ständigen Komitee der gewünschte Kredit von Fr. 200 gewährt und
im übrigen bekundet werden, ob man mit der in Aussicht genommenen
Art der Beteiligung einverstanden sei. Stillschweigend werden Antrag
und Mitteilungen des Präsidenten gutgeheißen. (Schluß folgt.)

" —
Mitteilungen.

Von der Sitkafichte (tbi«« N«n?.i«îsti)
liest man im Preisverzeichnis für Forstpflanzcn von Heins Söhne in
Halstcnbek folgendes:

„Am besten gedeiht sie auf frischein bis feuchtem, stark humosem
und selbst stark anmoorigem Boden; sie zieht Bodenfeuchtigkeit dem Reich-
tum an mineralischen Nährstoffen vor usw."

Diese Charakteristik trifft nun nach den in der Stadtwaldung von
Frauenfeld gemachten Beobachtungen nicht zu. In einer Pflanzung, welche
dort vor 11 Jahreil gemacht worden ist, befindet sich eine kleine Gruppe
Sitkafichten. Der Boden ist an diesem Orte so flachgründig und trocken,
daß im Sommer 1911 und seither fast sämtliche Fichten und auch sehr
viele Kiefern und Bankskiefern eingegangen sind. Die 15jährigen zirka
1,» bis 2 m hohen Sitkafichten haben aber gar nicht gelitten, sondern
schöne Triebe gemacht und ihre prächtige blaugrttne Benadlung behalten.

Die vor fünf Jahren auf vorher entwässertem, etwas moorigem
Boden gepflanzten Sitkafichten sehen dagegen kränklich ans und versprechen
nicht viel. L.^
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